
Bei Lausbefall

Wenn Sie bei Ihrem Kind Kopflausbefall feststellen, muss die 
Gemeinschaftseinrichtung, die ihr Kind regelmäßig besucht (zum Beispiel 
Kindertagesstätten, Schulen oder ähnliche Einrichtungen) unverzüglich informiert 
werden.

Kopflausbefall ist die häufigste parasitäre Erkrankung in Europa. Kopfläuse kann 
jeder bekommen. Dies ist nicht auf mangelnde Hygiene zurückzuführen. Besonders 
an Orten, wo viele Kinder zusammenkommen, übertragen sich Kopfläuse schnell.

Kinder mit Kopfläusen dürfen Räume der Gemeinschaftseinrichtung nicht betreten, 
Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen und an Veranstaltungen 
der Gemeinschaftseinrichtung nicht teilnehmen, bis eine Weiterverbreitung der 
Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist.

Eine ärztliche Bescheinigung wird nur verlangt, wenn bei einer Person 
innerhalb von vier Wochen wiederholt Läuse auftraten. Dieses entspricht den 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.


